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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

Profix Feuerfestkleber 
1.1. Produktidentifikator 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 

wird 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs 
Feuerfestkleber 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
Chamottewaren- und Thonöfenfabrik Firmenname: 
Aug. Rath jun. GmbH 
Hafnerstraße 3 Straße: 
A-3375 Krummnußbaum Ort: 

Telefon: +43 (2757) 2401 - 0 Telefax: +43 (2757) 2401 - 86 
E-Mail: sdb@rath-group.com 

www.rath-group.com Internet: 
Labor Auskunftgebender Bereich: 

+43 (2757) 2401 - 0 
Diese Nummer ist nur zu Bürozeiten erreichbar. 

1.4. Notrufnummer: 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Gefahrenkategorien: 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautreiz. 2 
Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Augenschäd. 1 
Sensibilisierung der Atemwege/Haut: Sens. Haut 1 
Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition): STOT einm. 3 
Gefahrenhinweise: 
Verursacht Hautreizungen. 
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
Verursacht schwere Augenschäden. 
Kann die Atemwege reizen. 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung 
Portlandzement 
Calciumhydroxid 

Signalwort: Gefahr 

Piktogramme: 

H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 

Gefahrenhinweise 
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P261 Einatmen von Staub vermeiden. 
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P501 Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 

Sicherheitshinweise 

Ergebnisse der PBT und vPvB-Beurteilung: 
PBT: Nicht anwendbar 
vPvB: Nicht anwendbar 

2.3. Sonstige Gefahren 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2. Gemische 

Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen. 
Hydraulisch gebundener Klebemörtel und Spachtelmasse mit inerten Füllstoffen. 

Chemische Charakterisierung 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

Anteil Bezeichnung CAS-Nr. 
EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr. 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

65997-15-1 Portlandzement 10-25% 

266-043-4 
Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H315 H318 H317 H335 

1305-62-0 Calciumhydroxid < 2,5% 

215-137-3 01-2119475151-45 
Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H315 H318 H335 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16. 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. 
Nach Einatmen 

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. 
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen. 

Nach Hautkontakt 

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren. 
Nach Augenkontakt 

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
Kein Erbrechen herbeiführen, sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Nach Verschlucken 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Feuerlöschmassnahmen mit Umgebung abstimmen. 
Geeignete Löschmittel 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Persönliche Schutzkleidung tragen. 

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. 
6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Neutralisationsmittel anwenden. 
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen. 
Für ausreichende Lüftung sorgen. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Kapitel 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Gute Entstaubung. 
Behälter dicht geschlossen halten. 
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. 
Staubbildung vermeiden. 

Hinweise zum sicheren Umgang 

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Nur im Originalbehälter aufbewahren. 
Anforderungen an Lagerräume und Behälter 

Getrennt von Lebensmitteln lagern. 
Zusammenlagerungshinweise 

Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schützen. 
Behälter dicht geschlossen halten. 
Trocken lagern. 

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen 

11 (Brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind) Lagerklasse nach TRGS 510: 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Das Produkt ist für den berufsmäßigen Verwender bestimmt. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
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8.1. Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900) 

Spitzenbegr. F/m³ mg/m³ ppm Bezeichnung CAS-Nr. Art 

Allgemeiner Staubgrenzwert, alveolengängige 
Fraktion 

- 1,25 A 

2(II) Allgemeiner Staubgrenzwert, einatembare 
Fraktion 

- 10 E 

2(I) - Calciumdihydroxid 1305-62-0 1 E 

DNEL-/DMEL-Werte 

CAS-Nr. Bezeichnung 
DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert 

1305-62-0 Calciumhydroxid 

Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 4,0 mg/m³ 

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 1,0 mg/m³ 

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 4,0 mg/m³ 

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 1,0 mg/m³ 

PNEC-Werte 

Bezeichnung CAS-Nr. 

Umweltkompartiment Wert 

1305-62-0 Calciumhydroxid 

Boden 1080,0 mg/l 

Mikroorganismen in Kläranlagen 3,00 mg/l 

Meerwasser 0,32 mg/l 

Süßwasser 0,49 mg/l 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. 
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 

Schutz- und Hygienemaßnahmen 

Dichtschließende Schutzbrille. 
Augen-/Gesichtsschutz 

Schutzhandschuhe: Handschuhe aus stabilem Material (z.B.: Nitril) verwenden. 
Durchdringungszeit des Handschutzmaterials: Die genaue Durchdringungszeit ist beim Schutzhandschuhhersteller 
zu erfahren und einzuhalten. 

Handschutz 

Arbeitsschutzkleidung. 
Körperschutz 

Bei Staubentwicklung Atemschutzmaske Filter FFP2 tragen. 

Atemschutz 
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grau 
pulverförmig Aggregatzustand: 

Farbe: 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

geruchlos Geruch: 

pH-Wert (bei 20 °C): 11 - 12,5 

Zustandsänderungen 
Nicht bestimmt. Schmelzpunkt: 
Nicht bestimmt. Siedebeginn und Siedebereich: 

nicht anwendbar Flammpunkt: 

Entzündlichkeit 
nicht anwendbar Feststoff: 

Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. 
Explosionsgefahren 

nicht anwendbar Zündtemperatur: 

Selbstentzündungstemperatur 
Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. Feststoff: 

Nicht bestimmt. Dichte: 

Wasserlöslichkeit: teilweise mischbar 

Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht anwendbar 

9.2. Sonstige Angaben 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

10.2. Chemische Stabilität 

Zu vermeidende Bedingungen: 
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Reagiert mit Wasser alkalisch. 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Zement und/oder Calciumhydroxid reagieren mit Aluminium und Messing bei Zutritt von Wasser unter Bildung von 
Wasserstoff. 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
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12.1. Toxizität 
Aquatische Toxizität: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
Weitere ökologische Hinweise: 
Darf nicht unverdünnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen. Wassergefährdungsklasse 
1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend 
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen 
lassen. 

12.4. Mobilität im Boden 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
PBT: Nicht anwendbar. 
vPvB: Nicht anwendbar. 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
12.6. Andere schädliche Wirkungen 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Empfehlung 
Sonderabfallsammler übergeben oder zu Problemstoffsammelstelle bringen. 
Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. 
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 

Abfallschlüssel Produkt 
170904 Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten); Sonstige Bau- und 

Abbruchabfälle; gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 
02 und 17 09 03 fallen 

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer 
Wiederverwertung zugeführt werden. 

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Landtransport (ADR/RID) 
14.1. UN-Nummer: entfällt 

entfällt 14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung: 

entfällt 14.3. Transportgefahrenklassen: 
14.4. Verpackungsgruppe: entfällt 

Binnenschiffstransport (ADN) 
14.1. UN-Nummer: entfällt 
14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung: 
entfällt 

14.3. Transportgefahrenklassen: entfällt 

14.4. Verpackungsgruppe: entfällt 

Seeschiffstransport (IMDG) 
14.1. UN-Nummer: entfällt 
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entfällt 14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung: 

14.3. Transportgefahrenklassen: entfällt 
14.4. Verpackungsgruppe: entfällt 

Lufttransport (ICAO) 

14.1. UN-Nummer: entfällt 
entfällt 14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung: 

entfällt 14.3. Transportgefahrenklassen: 
entfällt 14.4. Verpackungsgruppe: 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Nicht anwendbar. 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 
Nicht anwendbar. 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 

oder das Gemisch 

Nationale Vorschriften 

1 - schwach wassergefährdend Wassergefährdungsklasse: 
WGK-Selbsteinstufung Status: 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Abkürzungen und Akronyme 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service 
LC50: Lethal concentration, 50% 
LD50: Lethal dose, 50% 

H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei 
Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem 
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die 
Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, 
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem 
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue 
Material übertragen werden. 

Weitere Angaben 
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(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 
entnommen.) 
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